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8. Der neue § 6 wi rd wie fo lgt geändert: 
a) ln Absatz 1 werden d ie Worte " innerha lb 

der Schutzzone" durch d ie Worte " im 
Landschaftsschutzgebiet", in Nr. 1 
Buchst. c wird "§ 8 Nr. 3" durch "§ 7 
Nr. 3" und in Nr. 2 "§ 8 N r. 2" durch 
"§ 7 Nr. 2" ersetzt. 

b) l n Absatz 2 wird "§ 6" durch "§ 5" er­
setzt. 

c) Absatz 4 w ird aufgehoben. 
9 . Der neue § 7 w ird wie fo lgt geändert : 

a) l n den Nummern 1 und 2 wi rd "§ 7 
Abs . 1 Nr. 5" jeweils durch "§ 6 Abs. 1 
Nr. 5" ersetzt. 

b) l n Nummer 9 werden die Worte "der 
Schutzzone" durch "des Landschafts­
schutzgebietes" ersetzt. 

10. Im neuen § 8 w ird "§ 6" durch"§ 5" ersetzt. 
11 . Im neuen § 9 w ird in Absatz 2 "Art. 36 a" 

durch "Art. 36 a Abs . 1" ersetzt. 
12. Der bisherige § 13 w ird § 11; im neuen § 11 

werden jewei ls "§ 7" durch "§ 6" und "§ 9" 
durch "§ 8" ersetzt. 

13. Im neuen § 11 werden in den Absätzen 1 
und 2 jewei ls d ie Worte "einhunderttausend 
Deutsche Mark" durch die Worte "fünfz ig­
tausend Euro" ersetzt. 

§ 2 

(1) 1Diese Verordnung t ritt am Tage nach ih rer 
amt l ichen Bekanntmachung im Oberfrän kischen 
Amtsblatt in Kraft. 2Gieichzeit ig tritt die Verord­
nung über den "Naturpark Fränk ische Schweiz­
Veldenstei ner Forst" h insicht l ich der Festsetzung 
der Schutzzone -soweit d iese das Geb iet des Re­
gierungsbezi rks Oberfranken betrifft- außer Kraft. 
3Unberührt bleibt jedoch d ie Verordnung über 
den "Naturpark Fränkische Schweiz-Velden­
steiner Forst" h insichtl ich der Rahmenregelungen 
fü r den Naturpark mit Schutzgegenstand, Gren­
zen des Naturparks, Schutzzweck des Naturparks 
sowie Best immung und Aufgaben des Naturparkt­
rägers. 4Abweichend von Satz 1 tri tt § 1 Nr. 13 
am 1. Januar 2002 in Kraft. 

(2) D ie Verordnung über das "Landschaftsschutz­
gebiet Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" im 
Gebiet des Regierungsbezi rks O berfranken wi rd 
unter Bereinigung des Wortlauts neu bekannt ge­
macht. 

Bayreuth, 10 . September 2001 
Bez irk Oberfranke n 

Edgar S i t z m a n n 
Bezi rkstagspräsident 

BV 6501 - 6/99 

Be kanntmachung de r Verordnung 
über das l a ndschaftsschutzgebiet 

" Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" 
im Gebiet des Regie rungsbez irks Oberfranken 

.. Auf Grund des § 2 Abs. 2 der Verordnung zu r 
Anderung der Verordnung über den "Naturpark 
Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" vom 
10 . September 2001 (OFrABI S. 168) wi rd nach­
stehend der Wortlaut in der vom 23. O ktober 
2001 an geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Bayreuth, 10. September 2001 
Bezirk O berfra nken 

Edgar S i t z m a n n 
Bezirkstagspräsident 

Verordnung 
über das l a ndschaftsschutzgebiet 

" Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst " im 
Gebiet des Regie rungsbezirks Obe rfra nken 

Vom 10. September 2001 

Auf Grund von Art. 11 Abs. 2 in Verb indung 
mit Art. 10 und Art . 45 Abs. 2 Satz 3 des Bayeri­
schen Naturschutzgesetzes -BayNatSchG- (BayRS 
791-1-U) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. August 1998 (GVBI S. 593), zu letzt ge­
ändert durch § 64 des Gesetzes vom 24. Apri l 
2001 (GVBI S. 140), erlässt der Bezirk Oberfran­
ken fo lgende Verordnung: 

§ 1 
Schutzgegenstand 

1 Das Gebiet der nörd lichen Frankena lb in den 
Landkreisen Bamberg, Bayreuth, Forchheim, 
Ku lmbach und Lichtenfels w ird in den in § 2 
näher bezeichneten G renzen unter der Bezeich­
nung "Fränk ische Schweiz-Veldensteiner Forst" 
als Landschaftsschutzgeb iet festgesetzt. 2Das Ge­
b iet hat eine Größe von ca. 102. 169 Hektar. 

§ 2 
Schutzgebietsgrenzen 

(1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes 
sind in einer Karte M = 1 : 100000, d ie als Anlage 
zur Verordnung über den "Naturpark Frän kische 
Schweiz-Veldensteiner Forst" mit der bisherigen 
Bezeichnung "Schutzzone" veröffentl icht wu rde 
und weiter gi lt, und in der Karte M = 1 : 100000 
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3. Einrichtung eines oberfränkischen Verkehrs­
verbundes (Anregung durch Planungsaus­
schuss und Antrag Bund Naturschutz) 

4. Siebte Änderung des Regionalplans Oberfran­
ken-West; 
(Z iel B IV 3.1 "Gewinnung, Sicherung und Er­
kundung von Bodenschätzen) Auswerten des 
ergänzenden Anhörungsverfahrens Behand­
lung zurückgestellter Flachen 

5. Information zum Landschaftsentwicklungskon­
zept Oberfranken-West 

6. Jahresrechnung des Regiona len Planungsver­
bandes Oberfranken-West for das Jahr 2001 
zur Kenntnis 

7. Feststellung der Jahresrechnungen for die Jahre 
1999 und 2000 

Bayreuth, 8. August 2002 
Regierung von Oberfranken 

Re i ßen we be r 
Ltd. Reg ierungsdirektor 

Bezirksangelegenheiten 

BV 6501 - 2100 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

ober das l andschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" 

im Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken 

Vom 1. August 2002 

Auf Grund von Art. 10 Abs. 1 und 2 in Verbin­
dung mit Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes -BayNatSchG- (BayRS 791-1-U) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. August 1998 (GVBI S. 539), zuletzt gelindert 
durch§ 64 des Gesetzes vom 24. April 2001 (GVBI 
S. 140), erlasst der Bezirk Oberfranken folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung Ober das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" im Gebiet 
des Regierungsbezirks Oberfranken vom 10. Sep­
tember 2001 (OFrABI S. 171) wird wie folgt gelin­
dert: 
1. 1 Aus dem Landschaftsschutzgebiet werden die in 

den beiliegenden Karten M 1 : 100000, 
M 1 : 25000 und M 1 : 5000 gekennzeichneten 
Flachen (Stadt Ebermannstadt) herausgenommen. 
2Die Karten sind Bestandtei l dieser Verordnung. 

2. § 1 Satz 2 erhalt folgende Fassung: "2Das Gebiet 
hat eine Größe von ca. 102.164 Hektar." 

3. § 2 erhalt folgende Fassung: 

"§ 2 
Schutzgebietsgrenzen 

(1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes 
sind in einer Karte M = 1 : 100000, die als An­
lage zur Verordnung ober den "Naturpark Fran­
kische Schweiz-Veldensteiner Forst" mit der bis­
herigen Bezeichnung "Schutzzone" veröffent­
licht wurde und weiter gilt, in der Karte 
M = 1 : 100000 zur Verordnung zur Änderung 
der Verordnung ober den "Naturpark Frankische 

Schweiz-Veldensteiner Forst" vom 10. Septem­
ber 2001 und in der Karte M = 1 : 100000 zur 
Verordnung zur Änderung der Verordnung ober 
das Landschaftsschutzgebiet "Fränkische 
Schweiz-Veldensteiner Forst" im Gebiet des Re­
gierungsbezirks Oberfranken vom 1. August 
2002 grob dargestellt. 

(2) 1 Die genauen Grenzen des Landschafts­
schutzgebietes sind in einer Karte 
M = 1 : 25000 zur Verordnung ober den "Na­
turpark Frankische Schweiz-Veldensteiner Forst" 
mit der bisherigen Bezeichnung "Schutzzone", 
die weiter gilt, in den Karten M = 1 : 25000 und 
M = 1 : 5000 zur Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ober den "Naturpark Frankische 
Schweiz-Veldensteiner Forst" vom 10. Septem­
ber 2001 und in den Karten M = 1 : 25000 und 
M = 1 : 5000 zur Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ober das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst" im 
Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken vom 
1. August 2002 eingetragen. 2Die Karten 
M = 1 : 25000, auf die Bezug genommen wird, 
sind beim Staatsministerium fOr Landesentwick­
lung und Umweltfragen als oberster Natur­
schutzbehörde bzw. bei der Regierung von 
Oberfranken als höherer Naturschutzbehörde 
niedergelegt. 3Maßgebend fOr den Grenzverlauf 
ist der Eintrag in diesen Karten mit der Außen­
kante des Begrenzungsstrichs. 4Weitere Ausferti­
gungen dieser Karten befinden sich bei den 
Landratsamtern Bamberg, Bayreuth, Forchheim, 
Kulmbach und Lichtenfels als unteren Natur­
schutzbehörden. Soweit Karten M = 1 : 5000 
veröffentlicht wurden, sind diese fOr den Grenz­
verlauf maßgebend. 

(3) Die Karten werden bei den genannten Be­
hörden archivmäßig verwahrt und sind dort 
wahrend der Dienststunden allgemein zugang­
lieh." 

4. ln § 11 Abs. 1 und 2 werden jeweils die Worte 
"(bis 31 . Dezember 2001: einhunderttausend 
Deutsche Mark)" gestrichen. 

MaximilianS
Hervorheben
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1.

Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über das Landschaftsschutzgebiet
„Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“

im Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken
Vom 07.01.2009

Auf Grund von Art. 10 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 45  
Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes  
- BayNatSchG - (BayRS 791-1-UG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Dezember 2005 (GVBl 2006 S. 2), erlässt der Land-
kreis Forchheim folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fränkische 
Schweiz-Veldensteiner Forst“ im Gebiet des Regierungsbezirks 
Oberfranken vom 10. September 2001 (OFrABl S. 171), geändert 
durch Verordnung des Bezirks Oberfranken vom 1. August 2002 
(OFrABl S. 137) wird wie folgt geändert:

1.  �1Aus dem Landschaftsschutzgebiet werden die in den beiliegenden 
Karten M 1 : 100000, M 1 : 25000 und M 1 : 5000 gekennzeich-
neten Flächen (Markt Wiesenttal) herausgenommen. 2Die Karten 
sind Bestandteil dieser Verordnung.	

2.  �§ 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: „2Das Gebiet hat eine Größe 
von ca. 102.162 Hektar.“

3.  �§ 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
Schutzgebietsgrenzen

      �  (1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer 
Karte M = 1 : 100000, die als Anlage zur Verordnung über den 
„Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“ mit der 
bisherigen Bezeichnung „Schutzzone“ veröffentlicht wurde und 
weiter gilt, in der Karte M = 1 : 100000 zur Verordnung des Be-
zirks Oberfranken zur Änderung der Verordnung über den „Na-
turpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“ vom 10. Sep-
tember 2001, in der Karte M = 1 : 100000 zur Verordnung des 
Bezirks Oberfranken zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz-Veldensteiner 
Forst“ im Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken vom  
1. August 2002 und in der Karte M 1 : 100000 zur Verordnung des 
Landkreises Forchheim zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz-Veldensteiner 
Forst“ im Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken vom 
07.01.2009 grob dargestellt.

      �  (2) 1Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind 
in einer Karte M = 1 : 25000 zur Verordnung über den „Naturpark 

Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“ mit der bisherigen Be-
zeichnung „Schutzzone“, die weiter gilt, in den Karten M = 1 : 25000 
und M = 1 : 5000 zur Verordnung des Bezirks Oberfranken zur 
Änderung der Verordnung über den „Naturpark Fränkische 
Schweiz-Veldensteiner Forst“ vom 10. September 2001, in den 
Karten M = 1 : 25000 und M = 1 : 5000 zur Verordnung des Be-
zirks Oberfranken zur Änderung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“ im 
Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken vom 1. August 2002 
und in den Karten M 1 : 25000 und M 1 : 5000 zur Verordnung 
des Landkreises Forchheim zur Änderung der Verordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz-Veldensteiner 
Forst“ im Gebiet des Regierungsbezirks Oberfranken vom 
07.01.2009 eingetragen. 2Die Karten M = 1 : 25000, auf die Bezug 
genommen wird, sind beim Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit als oberster Naturschutzbehörde bzw. bei der Regie-
rung von Oberfranken als höherer Naturschutzbehörde niederge-
legt. 3Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in diesen 
Karten mit der Außenkante des Begrenzungsstrichs. 4Weitere 
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei den Landratsäm-
tern Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Kulmbach und Lichtenfels 
als unteren Naturschutzbehörden. Soweit Karten M = 1 : 5000 
veröffentlicht wurden, sind diese für den Grenzverlauf maßge-
bend.

      �  (3) Die Karten werden bei den genannten Behörden archiv-
mäßig verwahrt und sind dort während der Dienststunden allge-
mein zugänglich.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft.

Forchheim, 07.01.2009

Reinhardt Glauber, Landrat

MaximilianS
Hervorheben
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